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THEMA

neu geregelt
Z_^ wssgß'nger rawsse« sezï rfem

X i. /«m feeme Hß«Lteezc/ze«
me/zr geöen, wm de« ge/5e«
ZeörasLrez'/e« zw i/Fergwere«.
So Zßide£ der E«Lsc/zez'd des
Bw«desrßLs. 0/meÄ«derw«g des
Fß/zr«er/zßde«s der AtdoraoddzsLe«
zez'rd sz'c/z dze ddsLere .ReßZdß'L ßra
Fwssgd«gersD*ez/e« ß//erdz«gs Fawzzz

zzeräzzderzz: iVoc/z sLerde« m wzzserezzz

Lßzzd /ß/zr/z'c/z etarß 50 Mezzsc/zezz

ßw/dera ZedrßsLre//e«, etatß iOOO
zeerde« zzer/eteT Me/zr ßZs ezzz DrdteZ
ß/Zer Fwssgß«gerw«/ßZ/e gesc/zz'e/zZ

ßw/ dem ZeörasZrez/e«.

Am Zebrastreifen kulminiert sich das unglei-
che Kräfteverhältnis der Verkehrsteilnehmer:
Den Automobilisten, die meist auch zu Fuss

gehen, verschafft das Fahrzeug Geschwindig-
lceit, physische Überlegenheit und Schutz.

Tempo und Abschirmung durch die Karrosse-
rie bewirken eine gewisse Abschottung gegen
aussen. Flüssiges Fahren ist die dem Auto an-
gemessene Bewegungsform. Anhalten bedeu-
tet Störung und Energieverschleiss. Die Fuss-

gänger sind zuunterst in der Verkehrshierar-
chie. Sie sind langsam, unterlegen und anpas-
sungsfähig. Sie haben sich an den Anspruch
der Automobilisten auf einen Verkehrsfluss
ohne Stockungen gewöhnt. In der gängigen
Verkehrserziehung haben sie gelernt, sich dem
Verkehr anzupassen und unterzuordnen. Kein
Wunder, dass Fussgänger ihren Vortritt kaum
fordern, geschweige denn sich zusammentun
und Gehör verschaffen.

Gesetz klärt nicht alles
Das Dilemma spiegelt sich auch im Strassen-

verkehrsgesetz, das den Vortritt der zu Fuss
Gehenden am Streifen in verschiedener Hin-
sieht einschränkt: Bis vor kurzem hatten
Automobilisten die Fussgänger beim Zebra-
streifen nur zu beachten, wenn sie dies mit ei-

nem Ritual (Handzeichen oder Fuss auf den

Streifen) verdeutlichten.
Auch nach der neuen Regelung müssen

sich Fussgänger anpassen, wenn ihnen die
Automobilisten den Vortritt verweigern wol-
len, obwohl Anhalten möglich wäre.

Handzeichen schaffen auch
weiterhin Klarheit
Der Jurist Hans Peter ß/och war als Leiter der

Abteilung Verkehrsrege/ung und Verkebrspo/itik
im Bundesamt für Polizeiwesen für die Ausarbei-

tung der neuen VerkehrsregeVerordnungs-Nor-
men verantwortlich. Die Arbeitsgemeinschaft fur

Fussgängerfragen hat ihn gebeten, ihre Auswir-

kungen zu erklären.

Die wichtigste Änderung besteht darin, dass

der Fussgänger keine Vorbedingungen erfüllen

muss, bevor ihm der Fahrzeuglenker den Vortritt
zu gewähren hat. Der Fahrzeuglenker hat eine er-

höhte Vorsichtspflicht, weil er nicht mehr einfach

auf ein Flandzeichen abstellen kann. Dies stärkt
die rechtliche Stellung der Fussgänger.

Handzeichen schaffen weiterhin Klarheit
und dürfen selbstverständlich gegeben werden.

Wir haben aber zusammen mit dem Schweizern

sehen Verkehrssicherheitsrat eine Handkarte

herausgegeben, mit der wir auch andere Verhal-

tensweisen vorschlagen. Ich empfehle eine ruhi-

ge, bestimmte Körperhaltung und Blickkontakt
mit dem Fahrzeuglenker. Beides wird die Sicher-

heit der Fussgänger erhöhen.
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Gemäss der Studie «Sicherheit im Stras-
senverkehr» der Expertengruppe Verkehrs-
Sicherheit des Bundesamtes für Polizeiwesen
wird der motorisierte Verkehr in den nächsten
Jahrzehnten weiter wachsen. Die bisherigen
Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-
Sicherheit werden die Entwicklung nicht auf-

fangen können. Es ist daher anzunehmen, dass

sich die Situation am Zebrastreifen noch ver-
schärfen wird.

Über- und Unterführungen sind
schlechte Lösungen
Versuche, den Fussgängerverkehr vom moto-
risierten Verkehr zu trennen, sind meistens

fehlgeschlagen. Über- und Unterführungen
sind meist schlechte Lösungen für Fussgänger.
Sie werden häufig nicht benutzt, und der mo-
torisierte Verkehr wird noch schneller, weil der
offizielle Fussgängerverkehr wegfällt. Zwie-
spältig sind auch die Versuche, Fussgänger in
bunte Kleider zu stecken und Kindern Leucht-
bändel umzuhängen. Dabei wird davon aus-

gegangen, dass sich die Schwachen den Star-
ken im Verkehr anzupassen haben.

Die neuen Bestimmungen
der Verkehrsregelverordnung
Art. 6 Abs. 1

Vor Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung
muss der Fahrzeugführer jedem Fussgänger den

Vortritt gewähren, der sich bereits auf dem Strei-

fen befindet oder davor wartet und ersichtlich
die Fahrbahn überqueren will. Er muss die Ge-

schwindigkeit rechtzeitig mässigen und nötigen-
falls anhalten, damit er dieser Pflicht nachkom-

men kann.

Art. 47 Abs. 2

Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung
hat der Fussgänger den Vortritt, ausser ge-

genüber der Strassenbahn. Er darf jedoch vom
Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das

Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr

rechtzeitig anhalten könnte.

6

Partnerschaft im Gesetz genügt nicht
Die Abschaffung der Flandzeichen am Strei-
fen ist die erste Voraussetzung für eine gleich-
berechtigte Partnerschaft zwischen Automo-
bilist und Fussgänger. Damit das Gesetz in un-
ser Handeln einfliesst, braucht es mehr: Der
Gedanke der Partnerschaft muss sich auch in
der Verkehrspolitik, -planung und -gestaltung
durchsetzen. Denn wie unsere Strassen ge-
staltet und welche Wege für Fussgänger vor-
gesehen sind, beeinflusst unser Verhalten.

Selbstbewusstes Auftreten hilft
Unfälle verhindern
Der Verkehr verlangt blitzschnelles Wahrneh-

men, Einschätzen, Entscheiden und Handeln.
Die meisten unserer Reaktionen haben wir
aber verinnerlicht - wir handeln meist auto-
matisch. Gerade deshalb ist es notwendig, dass

wir uns bewusst werden, wie wir uns verhal-
ten, verhalten sollen und dürfen.

Die Fussgänger haben Rechte, wie etwa
das Vortrittsrecht am Zebrastreifen. Fussgän- '

ger sind auch keine Bittsteller, sondern gleich-
berechtigte Verkehrsteilnehmer. Sie müssen
das Vortrittsrecht beanspruchen, damit es für
die motorisierten Verkehrsteilnehmer zur
Selbstverständlichkeit wird.

Wer selbstbewusst auftritt, klare Signale
aussendet, zum Beispiel mit dem Blick, mit ei-

ner bewussten Körperhaltung oder - und dies

gilt vor allem für ältere Fussgänger - mit einem
klaren Handzeichen, hilft Missverständnisse
vermeiden und damit auch manche Unfälle.

Hezdz Sc/z/zzzzzp/ Stez'zzer

Arfrez'tsgeznezzzsc/zzz/f Rec/zt /ür Fzzssgäz-zger

Beachten Sie auch den Artikel
«Vortritt, was ist das?» auf Seite 8!
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Anzeige

Fussgängerinnen und
Fussgänger zählen

Dafür sorgt die ARF
Noch zählen Fussgängerinnen und Fussgänger
im Verkehr kaum. Kinder, ältere Menschen und

Behinderte sind im Verkehr besonders gefähr-
det. Deshalb nimmt die ARF für sie Partei in der
Öffentlichkeit und Politik.

Sie setzt sich ein

- Für Fusswegnetze in Siedlungsgebieten,
im Sinne des Fuss- und Wanderweg-
gesetzes (FWG).

- Für mehr Sicherheit der Fussgängerinnen
und Fussgänger.

- Für ein fussgängerfreundliches Verkehrs-

recht.

- Für Wohnstrassen und Tempo 30.

Die ARF bietet an

- Beratung und Information für Fussgänger-

gruppen, Fachleute, Politiker, Behörden

und Interessierte.

- Impulse für fussgängerfreundliche Mass-

nahmen.

- Veranstaltungen zu Fussgänger-Themen.

- Publikation von Studien und der Fuss-

gänger-Zeitung.

Unterstützen Sie die ARF
Damit sich die ARF weiterhin engagiert für
Fussgängerinnen und Fussgänger einsetzen

kann, ist sie auf Ihre Spende angewiesen.

Arbeitsgemeinschaft
Recht für Fussgänger
Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich
Telefon 01 383 62 40
Postkonto Zürich 80-23594-7

Die ARF schickt Ihnen auch gerne weitere
Informationen:

Bestelltalon ARF-Informationen

Einsatz seit 20 Jahren
Die ARF ist die einzige gesamtschweizerisch

tätige Fussgänger-Organisation. Sie wurde
1975 als Verein gegründet. Auf ihr Engage-

ment geht das schweizerische Fuss- und Wan-

derweggesetz (FWG) zurück. Fleute ist sie eine

vom Bund anerkannte, private Fachorganisa-
tion. 5000 Mitglieder und Gönner unterstützen
den konsequenten ARF-Einsatz für die Fuss-

gängerinnen und Fussgänger.

Zeitlupe 4/94

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Damit Fussgängerinnen
und Fussgänger zählen

7



Dig rec/zflz'c/ze Sezïe;

Vortritt, was ist das?
Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) verlangt
von allen Verkehrsteilnehmern besondere
Vorsicht, «wenn Anzeichen dafür bestehen,
dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig
verhält». Die Bestimmung wird für Fussgänger
durch Art. 47 Abs. 2 VRV (Verkehrsregel-
Verordnung) präzisiert und regelt eine häufige
Situation: Ein Lenker sieht einen Fussgänger
am Streifen warten und könnte anhalten, er
fährt aber zügig auf den Streifen zu. Tritt der

Fussgänger trotzdem auf den Streifen, so kann
er an einem möglichen Unfall rechtlich mit-
schuldig sein. Falls die genannten Anzeichen
vorhanden gewesen sind, hat nach
Art. 26 Abs. 2 SVG sein Vortrittsrecht nicht
mehr bestanden.

Die Forderung der Arbeitsgemeinschaft
Recht für Fussgänger, auch diese Regelung zu
ändern, ist in der VRV-Revision nicht berück-
sichtigt worden. Hans-Peter Bloch vom Bun-
desamt für Polizeiwesen (BAP) erklärte dazu,
er gehe davon aus, dass sich sowohl Fussgän-

ger als auch Fahrzeuglenker in ihrem eigenen
Interesse an ihre Pflichten halten und nicht
einseitig versuchen, aufgrund der Vorsichts-
pflicht des Partners ihr Recht auf der Strasse

zu erzwingen. Dies entspreche einem partner-
schaftlichen Verhalten, wie es im SVG vor-
ausgesetzt sei.

Die Arbeitsgemeinschaft Recht für Fuss-

gänger hält aufgrund der Erfahrungen Appel-
le an die Partnerschaft allerdings für ungenü-
gend. Auch sind viele Fussgänger, besonders
Iünder und Betagte, mit der Beurteilung von
Tempo und Bremsweg eines Automobils über-
fordert. Das Recht muss zur Kenntnis nehmen,
dass die Kräfte zwischen Auto und Fussgän-

ger ungleich verteilt sind, und den Unterschied
ausgleichen. Niemand soll den Fussgänger-
vortritt unter Gefährdung seines Lebens er-
zwingen. Aber der Fussgänger soll nicht im
Unrecht sein, wenn er in einen Unfall ver-
8

wickelt wird, weil der Automobilist dessen

Vortrittsrecht missachtet hat. Die ARF hält
deshalb auch weiterhin an ihrer Forderung
fest. RegzVze Bemef,

Ar&ez'fsgeznez'nsc/za/f Rec/zf für Fzzssgäzzger

Wie
am

Liebe Leserinnen und Leser
Seit dem 1. Juni haben die Fussgänger eindeu-

tig Vortritt am Zebrastreifen. Welche Erfahrungen
haben Sie dabei gemacht? Sind Sie verunsichert?
Kam es schon zu Missverständnissen zwischen
Ihnen und Automobilisten? Haben Sie einen guten
Tip für andere, wie man sicher über den Fuss-

gängerstreifen kommt? Sollten Sie nicht mehr so

gut zu Fuss sein, berichten Sie über Ihre Erfah-

rungen. Wie müsste man Ihrer Meinung nach die

Verkehrsregelverordnung ändern, dass das Über-

queren der Strasse mehr Sicherheit bietet? Ha-

ben Sie andere Vorschläge? Wie sieht Ihre Ideal-

Vorstellung im «Zusammenleben» Fussgänger-
Automobil aus?

Bitte schreiben Sie uns (maximal eine A4-Seite),

was Ihnen zum Vortrittsrecht für Fussgänger in

den Sinn kommt. Schön wäre es, wenn Sie uns

zur Illustration eine Foto zum Thema «Fuss-

gängerstreifen» beilegen können. (Abgebildete
Personen müssen ihre Einwilligung schriftlich
geben.)

Einsendeschluss: 29. August 1994

Die veröffentlichten Bilder und Texte werden mit
20 Franken honoriert. Die Redaktion behält sich

Kürzungen von Leserbriefen vor.
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verhalte ich mich
Fussgängerstreifen?
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